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 Der Gemeinderat von Langnau im Emmental er-
lässt, gestützt auf Art. 53 der Gemeindeverfas-
sung vom 10. Juni 2001 folgende  
 

 Verordnung über den Fonds 
der Regionalbibliothek 
 
 

 
 
Gegenstand und  
Zweck 

Art. 1 
 
Der Fonds der Regionalbibliothek bezweckt den 
Ausbau des Bestandes an Jugendmedien und 
des Sachbuchbestandes der Regionalbibliothek. 
 
 

 
 
Bestand und Speisung  
des Fonds 

Art. 21) 
 
1Der Bestand des Fonds der Regionalbibliothek 
ist aus der jeweiligen Bilanz der Gemeinde er-
sichtlich. Das Fondskapital kann zur Zweckerrei-
chung vollständig verwendet werden. 
 
2Der Fonds wird durch allfällige Spenden und 
Geschenke sowie aus den entsprechenden Kapi-
talzinsen gespiesen. 
 
 

 
 
Zuständigkeiten 

Art. 31) 
 
Über Entnahmen aus dem Fonds entscheidet die 
Leiterin oder der Leiter der Regionalbibliothek 
gemeinsam mit dem Gemeindeschreiber oder der 
Gemeindeschreiberin. 
 
 

 
 
Buchführung und  
Revision 

Art. 41) 
 
Die Buchführung des Fonds erfolgt durch die Fi-
nanz- und Einwohnerdienste (Finanzverwaltung) 
der Gemeinde Langnau. Die Revision obliegt im 
Rahmen der Buchprüfung der von der Gemeinde 
eingesetzten externen Revisionsstelle. 
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Inkrafttreten 

Art. 5 
 
Diese Verordnung tritt per 01. Januar 2006 in 
Kraft. 
 
 

 
 
Inkrafttreten Teilrevision 
vom 15. Februar 2021 

Art. 5a 
 
Die Teilrevision der Verordnung über den Fonds 
der Regionalbibliothek (Art. 3 Zuständigkeiten) 
tritt per 01. April 2021 in Kraft. 
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